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t . Staatsbeamte , welche auf Grund der Landesaeketee
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8 Richterliche Beamte und Beamte der Staatsanwaltschaft;
9' Gerichtliche und polizeiliche Vollstreckungsbeamte ; hierzu

‘ gehören u. 0. auch sämtliche Eisenbahnpol ^ eibeamten : 1.
die die Unterhaltung und den Betrieb der Bahn eltenden
und beaufsichtigenden Beamten , 2. die Bahnkontrolleure
und hie Betriebskontrolleure , 2 . bte Vorsteher und die
Aufseher der Stationen und die sonstrgen Fahrdienstleiter,
4 . die Bahnmeister und die Telegraphenmerster 5. die
Rottenführer . 6. die Weichensteller 7. dre Blockbahn- und
Schrankenwärter , 8. die Zugbegleitungsbeamten , 9, bte
Betriebswerkmeister , 10 . die Lokomo ivfuhrer und Hetzer
11 Ranaiermeister und Wagenmetster , 12. bte Psbrlner
iJ ; die Bahnsteigschaffner und 14 die Wächter s 74 der
Eisenbahn -, Bau - und Betriebsordnung vom 4. 11. 1904,
Reichs-Gesetzbl. S . 387 ff.) ;

10. Religionsdiener und Volksschullehrer,
11 dem aktiven Heere oder der akttven Manne angehorende

RachRm 'die'auf Vollständigkeit nochmals besonders geprüften
und eventuell vervollständigten Listen nach vorheriger ordnungs¬
mäßiger Bekanntmachung eine Woche lang offen gelegen haben,
sind dieselben mit folgender Beschemtgung zu versehen.
^ Daß die vorstehende Urliste eine Woche lang und zwar tn

der Zeit vom . bis einschließlich . . . . .
in der Gemeinde . und hat zwar tm . • • -
zu jedermanns Einsicht ausgelegen hat . daß vorher der Zttt-
Punkt und der Ort der Auslegung m ortsüblicher Welse be¬
kannt gemacht worden ist sowie daß Einwendungen mcht (oder
nut . .pp .l erhoben worden sind beschetmgt

dm . . . . «1 ■

' ' **o£36Smt
Unter Beischluß etwaiger Einsprachen und nach entsprechen¬

der Ausfüllung der Spalte 6 sind dte Ltsten bis MM 15 . A«
iÄ . dem zuständigen Königlichen Amtsgertch e emzuret-
chm ; diese? Termin darf ünter keinen Umständen uberschrttten

^ ^ Schließlich bemerke ich noch, daß die Listen zu Ausstellungen
wie solche früher vorgekommen smd (z. B. Etntragung von cher^
sonen welche nicht mehr leben oder verzogen stnd oder aus Aus-
lassung von Perst.nen, welche in erster Linie in dte Ltsten emge-
traaen werden mußten ) nicht mehr Anlaß geben dürfen.

8 Die Königlichen Amtsgerichte habe ich ersucht, mir^ davon
Mitteilung zu machen, wenn Listen unrichtig oder unvollständig
ausgestellt oder unpünktlich emgesandt werden sollten.

d°n 30. 3 »H 1917. 9w

rrviertel
vorhatb) Industrie , auch Hausgewerbe und Heimarbeit,% Sä «* • I m

f) GI ^ und ^SchankwUtschaften , Hotel Pensionen und der- Tie Lm
gleichen, ebenso Sanatorien und ähnliche EmrtchtungL -enMa^
soweit sie vorwiegend Erwerbszwecken des Inhabers diene», 4 Ter
nicht aber Krankenhäuser , Lazarette und ähnliche ganz obtt MN ltnc
überwiegend Wohlfahrtszwecken dienende Einrichtungen,

b) Verkehrsamt 8 Transportunterneh 'mungen , jedoch ausschlich Der Pre
lieh der Eisenbahn -, Post -, Telegraphen - und Fernsprechb- darf nick
triebe , doch sind die Werkstättenbetriebe dieser Verkehrsan btt Rap-
stalten stets zu zählen, '

i) Theater -, Musik- und Schaustellungsgewerbe,

b ) Gärtner , soweit sie gewerblich, nicht ackermäßig betrieb«

stur Durchführung dieser Erhebung dienen Fragebogen , vo

denen für jeden Betrieb einer bestimmt ist — zeder Filtalbetni
ist dabei als besonderer Betrieb zu zählen - erhalt daher em, ^
Fragebogeii , des Kreises ersuchei>̂ wahren
vorsteRnde ^ Bekanntmachung auf ortsübliche Welse bekannt \ tigen sind
machen und die Einteilung der Zählbezirke zu veranlassen . Jeb itn  Art s
S & itMoU im Durchschnitt nicht mehr als 10 Betriebe habe4 Der
M - mm  7 Ang . ds . Is . bestimmt ist mir zu berichten, -m . Besti
§ ? Die Zählbezirke gebildet , »leistunge

2 ' Die stähler und deren Stellvertreter ernannt stnd. »gen für~ „ Merkblätter w> ~ “
Leistung

2 Die Häblet Uno oereix icicuucutun »gen fü^

Di - Ar- g°d° °-n " -bst ->" « R -rIbI« -r wir Er k.
^bnen in den nächsten Tagen zugehen. Auf den Inhalt } a Abließ
Merkblattes wird zur genauen Beachtung besonders hmgewie m oder !
Bü E nga^g derselben8 sind dieselben zu prüfen und ist etwa:, die Prei,
Mehrbedarf 8 sofort hier anzumelden . Sparsames Umgehen , cheme tre
? -n «b°r, »!>dlm g - hlp° ?i°« " ist wegen d« P °V« e-° - Vlch-st il -d-,T Ffooeboaen sind von Ahne«den übersandten Zaytpuplerrn m ^ r
bedingt notwendig . Die Fragebogen smd oo « Ih « k» Achten a,
embtteitia an die m befragenden Betriebe ,n verleih
dast dieselben spätestens stebe« Tnge vor dem Tage i«Kl i#n>1«£** Ä "jSvätestens rmei Woche« nach dem Tage der ^
bMtg haben Sie die ausgefüllten Fragebogen ntw wieder m werden«ie diese auf ihre Vollzähligkeit und Richtig!

iten als

Bekanntmachung.
Die von Tag zu Tag sich mehrenden Dlenstgeschafte bet

dem Landratsamt und dem Kreisausschuh haben einen derartigen
Lm - " genommen , d- d " ° >w°"di, g-m- rdm ,st. d,e Sp - ech.

SSÄeÄÄl » f * r »« . » » « «■* »
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8 lUjr bis mittags 12 Uhr festgelebt. ^ An
allen nbriaen Tage« i« der Woche kann das Publikum
kü5 ^ e-3ra ««a - aam dringende Falle ansgenomnren

«ichVrechnem Ferner ersuch? ich, alle telefonischen Dtenst-
gesMche auf das notwendigste zu beschränken und möglichst auf

°°^ West-rb«rg^ den 14. Juli 1917. Der Kandrat.

an

Die Herren Bürgermeister ersuche ich um wiederholte
ortsübliche Bekanntmachung.

Wefterbnrg. den 14. Juli 1917. Der Kandrat.
An di- Herren Kürgermeister derjenigen Gemeinden.
^ 9 i » denen srch Käckereie« befinden.

Die Bestellungen für das Mehl , welches «ach ^
Angnst 1917 in den Bäckereien verwendet werden soll, eyuche

td)  Hürgermeisteramt Westerburg. KebensmittelsteUe
^Die 'Mehlbestellungen für den Verbrauch vor dem 16 . An¬

gnst sind wie bisher an den Kreisausschuß zu richten.

Westerbnr ^ den^ AuM 1917̂ ^i - a« - sch« lf-s.

bnna haben <ste ote aitoHquuuu • ivUst , -wer
reichen, nachdem Sie diese auf ihre Vollzähligkeit^und RichtigÊtum
genau geprüft haben . Kein zur Anzeige verpflichteter Betrieb d ^ •
ausgelassen sein. Falls in dortiger Gemeinde keme anzeigepst
tiaen Betriebe vorhanden sind, ist Fehlanzeige zu erstatten , ^ ^ nq iß

8 Melle rbnrg . den 1. August 1917. Der Kandrat , fo5â b
. Hanntmachüng

der neuen Jassutig der Verordnung über Oelsrüchte und da« ^
gewonnene Produkte . Vorn 23. Zun ivu. , t U1,b Ver

Aus Grund des Artikel II der Verordnung vom 23. , . n ^
1917 (Reichs -Gesetzbl S . 643) zur Abänderung der Verord « ^ ^
über Oelfrüchte und daraus gewonnene Produkte vom 26 . . ru
1916 (Reichs -Gesetzbl. S . 842) wird dre neue Fassung derJ 5
KZ Oel (rad,te u«b d° . °ug P -°d»° s
kauntgegeben . soweit es

I » St - U^ - rlr - t - r de » V -ich»stanst - r «. 0r . tz-Iff-» ^ Zw -»

Verordn««-
ab «* Gelfrüchte « nd baraas gewonnene ProvnM ' :itn  Beda,

Vom 23. Juli 1917. ber Erntl
^ 1 Die aus Raps , Rübsen . Hederich Rav hon , So « ^ 40 Kil

blumeii . Serif (weißem und braunem ) . Dotter . Mohn . Lew tg 6Q
öattf der inländischen Ernte geivonilenen Fruchte (Oelsw> Die übr
siixd an den Kriegsausschuß für pflanzliche und tierische Tezugsver
und Fette , G . m. b. H. in Berlin zu liefern . lugung zu

1. MR ?' zur  Bestellung des Landwirtschaftsbetriebs der- et
serunqspflichtigen erforderlichen Vorräte (saatgn ) , Oele, O

2 für dre zur Herstellung von Nahrungsmitte n m der H
Wirtschaft des Liefermtgspflichtigenerforderlichen C
jedoch für nicht mehr als dreißig ^ ^ograntm.
Herstellung von Nahrungsmitteln von dem Llefer
pflichtigen zurückgehaltenen Mengen dürfen von den
nur bet Vorleguiig u.id Abnahme eines Erstubn e,
zur Verarbeitung angenomn .eu werden . Dte Erw
scheine stellt die Ortsbehorde aus ; sie sntd der Ortsv

Der
ns.

Der
lch von i
die Dorf

iiis xsruiw ui» n _ -v aenterb licke Be

lajcim: . . ..' Tr  1 * i 1
allwöchentlich zurückzustellen; . . 0« H genau
bei Leinsamen für Vorräte , die ur der Hand W Die
Eigentümers fünf Doppelzentner nicht übersteigen. ^ ^ ^ rungsb
die Vorräte mehr als fünf Doppelzentner , so du sen ^ ^titfilier  r „r ckbeba ten werden. '

Ans l^rund des 9 ii ocs 1 . . .. 2
mio.ftetium«* 15. K«, » st 1S17 <!• < «» “ ‘Ä 4*
triebsräklnng angeordnet . Die Zahlung soll den Stand de
deutschen Gewerbes um die Zeit des 15. August 191 / m eungen
Punkten , verglichen mit dem Stande zur Kriegsausbruch , erfassen.
* Sie ist in folgender Weise durchzusuhren : ^

>steder Inhaber oder Leiter emes gewerblichen Betriebes
eines privaten sowohl wie eines öffentlichen — rst zur sorgfäl¬
tigen Ausfüllung der ihm von der Gemeindebehörde zugehenden
Fragebogen verpflichtet . Die Erhebung umfaßt,

a) Handwerk,

die Pvrrate meyr ^
bis zu fünf Doppelzentiter zuruckbehalten werden. e b,z Ju
Für den Fall der Zusammenlegung von Oehlmuy . l. ^ 8o

i<ei Präsident des Kriegsernährungsamts abweichende Ist, bcife
*u Abs. 2 Nr . 2 und 3 erlassen. o. wnder°i<^ n̂ ar
5 A Wer Oelfrüchte (§ D bet Beginn emes « ölend? ^ ... _ _ frnl die bet Beginn eines ffu

der

8 2. Wer ^ etfruchie (8 • • «a iede" — /
iohrS in Getvahrsam hat . hat die bet Begmn eines l« Mchtet
!endervicrteljahrs vorhandenen Mengen , getrennt nach ,,. ^ kty n Q
Eigentümern , unter Nennung der letzteren, dem K tg
aSeiaen . Die Anzeige ist bis zum fünften Tage etn-»

"«exi at
Vorräte,

»ec ein,



rvierteljahrs zu erstatten . Außerdem sind die am 16.
i,» vorhandenen Vorräte bis 20 . August anzuzeigen.

^Gleichzeitig ist anzuzeigen , welche Vorräte aus Grund des
i[t)j. 2 beansprucht werden.
Die Landeszentralbehörden können abweichende Bestim-
B erlassen.

Der Kriegsausschuß hat die Oelfrüchte , die ihm nach § 1
f öbete>ern sind , abzunehmen und einen angemessenen Preis dafür
m , ' v ‘“ —
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Der Lieferungspflichtige hat dem Kriegsausschuß an-
gCn, von welchem Zeitpunkt ab er zur Lieferung bereit ist.
Der Preis für einhundert Kilogramm Oelfrüchte der Ernte
darf nicht übersteigen:
bei Raps (Winter - und Sommer -)

Rübsen (Winter - und Sommer »)
" Hederich und Ravison . . .
„ Dotter . . .
„ Mohn.

Leinsamen
Hanfsamen . . .
Sonnenblumenkernen

85 Mk.
83 „
62 „
74 „

115 „
74 „
62 „
68  „
74 ..Senfsaat

Der Lieferungspflichtige hat die Oelfrüchte bis zur Abnahme
he ii lbewahren und pfleglich zu behandeln . Den Lieferungs-
rnt tigert sind diejenigen gleich zu achten , die Oelfrüchte der ge-

JeiPen Art für Rechnung Dritter in Verwahrung haben.
Der Präsident des Kriegsernährungsamts erläßt die

ten , Bestimmungen über die Preise ; er bestimmt , welche
nleistungen in den Preisen einbegriffen sind und welche Ver¬
wert für Nebenleistungen im Höchstfall gewährt werden
n. Er kann die Preise , soweit dies zur Sicherung recht¬

alt b er  Ablieferung erforderlich erscheint , für bestimmte Zeiten
-wies, en oder herabsetzen ; er kann ferner besondere Bestimmungen
twaig die Preise für den Verkauf zu Saatzwecken oder gegen Be¬
sen i cheine treffen.

lieber Streitigkeiten , die sich aus der Lieferung von
lichten an den Kriegsausschuß ergeben , entscheiden endgültig
on den Landeszentralbehörden zu errichtenden Schlichtungs-

7 Die Schlichtungsausschüsse bestehen aus einem höheren
ß. Hiten als Vorsitzendem , einem Landwirt und einem sachver-

igen Händler als Beisitzern.
Werden Oelfrüchte nicht freiwillig geliefert , so wird das

litum" an ihnen auf Antrag des Kriegsausschusses durch An-
ie0 i ung der zuständigen Behörde auf den Kriegsausschuß oder

wn diesem bezeichnete Person übertragen (Enteignuitg ) . Die
^ ^ .Irdnung ist an den Besitzer zu richten . Das Eigentum geht
*** *4 . sobald die Anordnung dem Besitzer zugeht.

Der Erwerber hat für die enteigneten Vorräte einen ange-
^ men Preis zu zahlen , der im Streitfall unter Berücksichtigung

zur Zeit der Enteignung geltenden Höchstpreises sowie der
: ! und Verwertbarkeit der Vorräte nach Anhörung von Sach-

ordil ""digen von der höheren Verwaltungsbehörde endgültig fest¬
ig -z jt wird . Diese bestimmt auch , wer die baren Auslagen des
[,er ] ohrens zu tragen hat.

K. Der Kriegsausschuß hat für die alsbaldige Verarbeitung
übernommenen Oelfrüchte zu sorgen . Er hat das gewonnene
soweit es nicht auf Anordnung des Reichskanzlers ztt tech-

llfferi icn Zwecken Verwendung findet , nach den Weisungen der
hsstelle für Speisefette abzugeben.

Landwirten oder Vereinigungen von Landwirten , welche
. ^ izewonnene Oelfrüchte abliefern , sind auf Antrag für den

»iw *nett Bedarf für je 100 Kilogramm abgelieferter Oelfrüchte
^ der Ernte 1917 bis zu 35 Kilogramm , aus der Ernte 1918

D 40 Kilogramm , bei Mohn und Dotter aus beiden Ernten
5U 50 Kilogramm Oelkuchen zu liefern.

Die übrigen bei der Oelgewinnung anfallenden Kuchen sind
Bezugsvereinigung der deutschen Landwirte , G . m . b. H . zur
lügung zu stellen und unterliegen den Vorschriften der Ver¬

eng über Futtermittel vom 5. Oktober 1916 ( Reichs -Gesetzbl.

' tz, Oele, Oelkuchen und Oelmehle , die aus den den Erzeugern
Lm-> sinen Mengen (8 1 Abs . 2 Nr . 2 und 3 ) entfallen , ver-
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ters.
Der Präsident des Kriegsernährungsamts kann Alls¬

ten von den Vorschriften dieser Verordnung zulassen . Er\ die Vorschriften dieser Verordnung auch auf andere als die
l genannten Oelfrüchte ausdehnen.

Die Landeszentralbehörden erlassen die erforderlichen
, chrungsbestimmungen.
**“•, Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geld¬

es zu eintausendfünfhundert Mark wird bestraft:
wer Vorräte , zu deren Lieferung er nach 8 1 verpflichtet
stt. beiseiteschaft , zerstört , verarbeitet , verbraucht oder an
s>uen anderen als den Kriegsausschuß liefert , oder wer
Vorräte , zu deren Lieferung er nach § 1 Abs . 2 nicht ver¬
pflichtet ist , oder die ihm nach § 6 Abs. 2 gelieferten Oel-
^chen an andere entgeltlich abgibt;
ttec  eine ihm nach § 2 Abs . 1 obliegende Anzeige nicht in

der gesetzten Frist erstattet oder wer wissentlich unvollstän¬
dige oder unrichtige Angaben macht;

3. wer der Verpflichtung zur Aufbewahrung und pfleglichen
Behandlung ( § 3 Abs . 4) zuwiderhandelt;

4 . wer den nach § 9 erlassenen Ausführungsbestimmungen
zuwiderhandelt;

5 . wer ol)ne Vorlegung und Abnahme des Erlaubnisscheins
Oelfrüchte zur Verarbeitung annimmt (§ 1 Abs . 2 3tr . 2) .

§ 11 . Diese Verordnung findet auch Anwendnng auf Oel¬
früchte , die aus dem Ausland einschließlich der besetzten Gebiete
in das Reichsgebiet eingeführt worden sind oder eingeführt werden
werden.

Sie findet ferner Anwendung auf Oelrettich , Sesam , Baum-
woll - und Rizinussamen , Erdmandeln , Erdnüsse , Bucheckern,
Sojabohnen , Mowrasaat , Jlipe - , Schi - und geraspelte Kokosnüsse,
Palmkerne und Kopra , die nach dem 20 . Oktober 1915 auS dem
Ausland eingeführt worden sind oder eingeführt werden werden.

§ 12. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung
in Kraft . Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt der Außer¬
krafttretens.

Verordnung
über Höchstpreise für Hülsenfrüchte . Vom 25 . Juli 1917.

Auf Grund der Bekanntmachung über Kriegsmaßnahmen
zur Sicherung der Volksernährung vom 22 . Mai 1916 ( Reichs-
Gesetzbl S . 401 ) in Verbindung mit § 1 der Bekanntmachung
über die Errichtung eines KriegsernährungSamts vom 22 . Mai
1916 (Reichs -Gesetzbl . S . 402 ) wird bestimmt:

8 1 . Der Preis für den Doppelzentner inländischer Hülsen¬
früchte aus der Ernte 1917 darf nicht übersteigen:

bei Erbsen . 70 Mk.
„ Bohnen. 80

Linsen . 85
„ Ackerbohnen. 60
„ Peluschken. 60 u
* Saatwicken (Vicia sativa ) . . . 50

Winter - , Sand - oder Zottelwicken
(Vicia villosa ) . 45

Vogelwicken (Vicia craca ) . . . 28 m
Der Preis für Gemenge richtet sich nach der Art

mischten Früchte und dem Mischungsverhältnisse . Er darf 55
Mk . für den Doppelzentner nicht übersteigen.

8 2. Für die Bewertung der Hülsenfrüchte gelten folgende
Grundsätze:

a ) die Höchstpreise sind nur für beste, gesunde und trockene
Hülsenfrüchte zu zahlen . Für kleine Erbse » dieser Be¬
schaffenheit sind höchstens 68 Mk . zu zahlen;

b ) für gute handelsübliche Durchschnittsware ist zu zahlen : bei
gelben und grünen Viktoriaerbsen sowie großen grauen
65 Mk . für den Doppelzentner , bei kleinen gelbm , grünen
und grauen Erbsen 63 Mk. für den Doppelzentner , bei
weißen , gelben und brauneu Bohnen 75 Mk . für den Doppel¬
zentner , bei Linsen 80 Mk . für den Doppelzentner;

c ) für Hülsenfrüchte von geringerer Beschaffenheit ist entspre¬
chend weniger zu zahlen . Bei feuchten und bei käfer - und
madenhaltigen Hülsenfrüchten find außer dem Minderwerte
die durch künstliche Trocknung und Bearbeitung entstehenden
Kosten und Gewichtsverluste zu berücksichtigen.

tz 3 . Für die Bewertung ist die Beschaffenheit der Hülsen¬
früchte bei der Ankunft an dem von dem Erwerber bezeichnete»
Bestimmungsorte maßgebend.

ß 4 . Für Hülsenfrüchte aus früheren Ernten sind die Preise
der Verordnung über Hülsenfrüchte vom 29 . Juni 1916 ( Reichs-
Gesetzbl . S . 846 ) in Verbindung mit Artikel IV der Bekannt¬
machung zur Durchführung der Verordnung über Hülienfrüchte
vom 29 . Juni 1916 , vom 30 . iAugust 1916 (Reichs -Gesetzbl . S.
981 ) maßgebend . Diese Preise gelten auch für Mischungen von
Hülsenfrüchten der Ernte 1917 mit Hülsenfrüchten früherer
Ernten.

8 5 . Die Höchstpreise gelten für Lieferung ohne Sack . Für
leihweise Ueberlassung der Säcke darf eine Leihgebühr bis zu
20 Pfennig für den Doppelzentner berechnet werden . Werden
die Säcke nicht binnen drei Wochen nach der Lieferung zurück-
gegeben , so darf die Leihgebühr für jede folgende Woche um 20
Pfennig bis zum Höchstbetrage von 3 Mk. für den Doppelzentner
erhöht werden . Angefangene Wochen sind voll zu berechnen.
Werden die Säcke mitverkauft , so darf der Preis für den Sack
nicht mehr als 4,50 und für den Sack , der 75 Kilogramm oder
mehr hält , nicht mehr als 5,50 Mk. betragen . Werden Leihsäcke
nicht zurückgegeben , so gilt der Höchstbetrag der Leihgebühr als
verfallen . Außerdem ist für den Verlust der Säcke ein « Ent¬
schädigung zu zahlen , die die genannten Höchstpreise für Säcke
nicht übersteigen darf.

8 6 . Die Höchstpreise gelten für Barzahlung binnen 15 Tagen
nach Ablieferung . Wird der Kaufpreis länger gestundet , so
dürfen bis zu 2 vom Hundert Jahreszinsen über Reichsbank¬
diskont zugeschlageu werden.

Die Höchstpreise schließen die Beförderungskosten ein , die
der Verkäufer vertraglich übernommen hat . Der Verkäufer hat
auf jeden Fall die Kosten der Beförderung bis zur Verladestelle
des OrteS , von dem die Ware mit der Bahn oder zu Wasser



versandt wird , sowie die Kosten des Einladens daselbst zu tragen.
Stellt der Verkäufer Säcke nur bis zu dieser Verladestelle zur
Verfügung , so darf hierfür eine Leihgebühr nicht berechnet werden.

8 7. Beim Umsatz von Hülsenfrüchten dürfen dem Höchstpreis
als Kommissions -, Vermittlungs - und ähnliche Gebühren sowie
für alle Arten von Aufwendungen nur die von der Reichsge¬
treidestelle festzusetzenden Beträge zugeschlagen werden . Dieser
Zuschlag umfaßt , vorbehaltlich abändernder Bestimmungen der
Reichsgetreidestelle , nicht die Auslagen für Säcke (§ 5) und für
die Fracht von dem Abnahmeorte sowie die durch Zusammen¬
stellung kleinerer Lieferungen zu Sammelladungen nachweislich
entstandenen Borfrachtkosten . Abnahmeort im Sinne dieser Ber-
ordnung ist der Ort , bis zu dem der Verkäufer die Kosten der
Beförderung trägt.

8 8 . Die Höchstpreise gelten nicht für Saatgut von Hülsen¬
früchten , das zum Gemüsebau bestimmt ist (Gemüsesaatgut ) , und
für Originalsaatgut , wenn die Bestimmungen über den Verkehr
mit Saatgut innegehalten werden . Als Originalsaatgut gilt das
Saatgut solcher Sorten , an denen die Stammbaumzucht durch
schriftliche Belege nachgewiefen werden kann (Hochzucht ) , wenn
der Züchter in einem im Deutschen Reichsanzeiger zur Veröffent¬
lichung gelangenden Verzeichnis für die Fruchtart als Züchter
von Originalsaatgut aufgeführt ist.

§ 9. Bei anerkanntem Saatgut aus anerkannten Saatgut¬
wirtschaften dürfen dem Höchstpreis folgende Beträge zugeschlagen
werden:

für die erste Absaat bis zu 30 Mk.
n n zweite „ „ „ 25 „
« ti dritte „ „ „ 20 „

für den Doppelzentner . Als anerkannte Saatgutwirtschaften
gelten nur solche Wirtschaften , die in einem im Deutschen Reichs¬
anzeiger zur Veröffentlichung gelangenden Verzeichnis für die
Fruchtart als anerkannte Saatgutwirtschaften aufgesührt sind.

Bei nicht anerkanntem Saatgut (Handelssaatgut ) dürfen
dem Höchstpreis bis zu 15 Mk . für den Doppelzentner zugeschlagen
werden.

Die Zuschläge nach Abs . 1, 2 sind nur zulässig , wenn die
Bestimmungen über den Verkehr mit Saatgut innegehalten
werden . Sie schl -eßen die Zuschläge für den Handel und die
besonderen Zuschläge nach 8 7 Satz 1 ein . Nicht einbegriffen
sind die Beförderungskosten von der Verladestelle des Erzeugers
ab.

§ 10 . Die Reichsgetreidestelle ist bei Abgabe von Hülsenfrüchlen
an die Höchstpreise nicht gebunden . Dasselbe gilt sür die Kom¬
munalverbände hinsichtlich der Abgabe solcher Früchte zu Futter¬
zwecken.

8 11 . Die in dieser Verordnung sowie die auf Grund dieser
Verordnung festgesetzten Preise sind Höchstpreise im Sinne des
Gesetzes , betreffend Höchstpreise , vom 4 . August 1914 in der
Fassung der Bekanntmachung vom 17 . Dezember 1914 (Reichs-
Gesetzbl . S . 516 ) in Verbindung mit den Bekanntmachungen
vom 21 . Januar 1915 ( Reichs -Gesetzbl . S . 25 ), vom - 23 März
1916 ( Reichs -Gesetzbl S . 183 ) und vom 22 . März 1917 - (Reichs-
Gesetzbl . S . 253 ) . *

8^ 12 . Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung
in Kraft . *
® Serlin . Sen 24 . Juli 1917.

Der Präsident de« Kriegsernährungsamts.
I . V . von Braun.

Verordnung.
Im Interesse der öffentlichen Sicherheit bestimme ich auf

Grund des 8 96 des Gesetzes über den Belagerungszustand vom
4 . Juni 185 ( in der Fassung des Reichsgesctzes vom 11. Dezem¬
ber 1915 für den mir unterstellten LVorpsbezirk und — im Ein¬
vernehmen mit dem Gouverneur — auch für den Befehlsbereich
der Festung Mainz:

Mit Gefängnis bis ;« einem Jahre ,beim Uorliegen
mildernder Umstände mit Kaft - der Geldstrafe bis ?«
1600 M wird bestraft , wer Gartenfrüchte . Feldfrüchte
oder andere Kodenerzeugnilfe ans Gartenanlagcn aller
Art Meinbergen , Gbüanlagen ,Baumschulen . non Aeekrr« ,
Miesen , Meiden , Mützen, Wegen oder Gräben entwendet.

Frankfurt a. M ., den 11. Juni 1917.
Stellvertretendes Generalkommando 18 . Armeekorps.

Der stellv . Kommandierende General:
Riedel,  Generalleunant.

Zwangsversteigerung.
Am Montag . de« 6. August 19l;

vormittags 11 Uhr
werde ich zu Uennrrod vor dem Hotel Müller daselbst

schweres Arbeitspferd
öffentlich gegen Baarzahlunq versteigern.

Uennerod (Westerwald), den 1. August 1917.
Schoenen,

_Gerichtsvollzieher m Uennerod impf zu

Bekanntmachung.
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Die forstgesetzt zur Anzeige kommenden Felddiebstähle
Feldfrevel veranlassen uns folgendes bekanntzugeben:

Von 9 Uhr abends bis 5 Uhr morgens ist das Betr» - ---
der gesamten Feldmark Westerburg verboten , in der Mittags m ® atte
von 12 — 1 Uhr . Zur größeren Sicherung der Feldfrüchte ge Ws da-
Frevel und Diebstahl sind umfangreiche Ueberwachungen angeori » Wir

Auf Antrag wird Genehmigung zum Legen von SelbMüttertei
schossen und Fußangeln erteilt . beweist , d

Der Polizeibeamte und Wegewärter , sowie die FeldWr Letzte«
haben Anweisung , jede in der Feldflur nach Eintritt der an mden zu
gebenen Zeiten betroffene Person zur Anzeige zu bringen . H » Tagen
diebstähle und Feldfrevel werden mit allen Mitteln verfolgt . >us Schlc

Westerburg . den 18. Juli 1917̂ otriotisch
Die Poiizeiverwaltung : Koppel liick, das
- ' i es Gatte

inzigeK
l (ebürfnis

Für jeden beabsichtigten Verkauf von Saatgut bedarf iner Zei

Bekanntmachung.
emes besonderen Antrages bei dessen Stellung von dem N Mn 6
kaufer ausdrücklich zu erklären ist, daß er das Saatgut in keGricht:
Weise für seinen eigenen Bedarf mehr benötigt und keinen
irgendwelcher Art von dem Kreise oder der Gemeinde fo.

^wird . Es darf zum Beispiel nicht Vorkommen , daß Karto
u Saatzwecken verkauft werden und der Verkäufer nachher
ilntrag stellt , ihm Saatgut oder Kartoffeln zum Verzehr

liefern . ^
Westerburg , den 3. August 1917.

Die Polizeiverwaltung.
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Olympia-
Geld-Lose
zur Kräftigung der deutschen

JJugend in Turnen, ' Sport u. Spiel
|ä Mk.3.50 3491 Geldgewinne

Ziehnng am 29. Angnst
i“ 18“ 1- 90000 Mk.gewinne v.

I"*"1" 5000030000■gewinn
llOOOO Mk . bares Geld.

Külner Lose
. ATI M. 11 Lose 10 M
19017 Gew .! .Ges.- Werte v . Mk.

200000 H,75000

Indem ich vorstehende Verordnung nochmals veröffentliche
ersuche ich die Herren Bürgermeister , dieselbe mit Rücksicht auf
ihre Wichtigkeit in der gegenwärtigen Zeit in ortsüblicher
Weife bekannt machen zu lassen. '

Westerburg » den 23. Juli 1917.
Der Kandrat.

Herr Georg Heinz in . Wallmerod ist mit der kommissarischen
Wahrnehmung der Bürgermeistergeschäfte der Gemeinde Wall¬
merod von mir beauftragt worden.

Westerburg , den 31. Juli 1917. Der Kandrat.

gewinn
| (P orto 15 Pfg ., jede Liste 20 Pfg .)

versendet Glücks -Kollekte

Privat-Beamte
I in Handel, Industrie und Land¬

wirtschaft sorgt für
kure Totale Standesver-
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i Und

das wirttcbaftlicbe Wohl¬
ergehen kurer f am Ulen
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beidring zi.
Bereitwillige Auskunft.

1 Unterrichtende Druckschriften
i durch 3ofef Babl , Bürgermeist

a. D.
Vaunibach , Westerwald,kosten

los zu haben

Oillikf- ü.  Oimjit
Vorkommen gesucht . Angebote
mit Angabe der Lage und Größe
der Felder , des Preises und
sonstiger zweckdienlicher Mittei¬
lungen unter . „ Quarz an An¬
zeigebureau
Heidenheirn , Coblenx erbeten.

Ein älteres
selbständiges

auch jüngeres

Mädchen
bei hohem Lohn und guter Be¬
handlung sofort gesucht.

Metzgerei Kaffai,
Limburg Lahn.

Carl liier Söhne
(Kroppach) Hilf, lagelbaeh

Fernsprecher No. 8. Amt
Attenkirchen (Westerwald)

Koch- und Viehsalz
Hali —Salz—
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Lützeier Dünger
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